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Schweinfurt, den 18.01.2021                                                                        Nummer 5 
 

Öffnungszeiten Landratsamt 
 
Der Zutritt zum Landratsamt Schweinfurt ist 
weiterhin nur nach vorheriger Terminver-
einbarung sowie mit Mund-Nasen-Schutz 
möglich. Bitte nehmen Sie zwecks Terminver-
einbarung Kontakt mit den jeweiligen Organi-
sationseinheiten auf. 
 
Allgemein 
Montag 08:00 - 12:00 
Dienstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 16:00  
Mittwoch 08:00 - 12:00 
Donnerstag 08:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Freitag  08:00 - 12:00 
 
Bürgerservice & Kfz-Zulassung 
Montag  07:30 - 13:00 
Dienstag 07:30 - 16:00 
Mittwoch 07:30 - 13:00 
Donnerstag 07:30 - 17:00 
Freitag  07:30 - 13:00 
 
 

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt 
Notruf:           112 
Feuerwehr:          112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          116 117 
 
Bei Zahnärzten und Apotheken wird der Not-
dienst im Wechsel sichergestellt.  
Aktuelle Informationen zu den diensthaben-
den Zahnärzten und Apotheken erhalten Sie 
im Internet unter: 

- Zahnärzte:  notdienst-zahn.de 
- Apotheken: www.apotheken.de oder 

www.aponet.de 

 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses 
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Wahl zum 20. Deutschen Bundes-
tag am 26. September 2021 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahl-
vorschlägen gemäß § 32 Bundeswahlordnung 
(BWO) 
 
Anlage 2: Amtliche Bekanntgabe und öffent-
liche Auflage des Jahresabschlusses 2019 
der Fernwasserversorgung Franken 
 
Anlage 3: Amtliche Bekanntgabe und öffent- 
liche Auflage der Haushaltssatzung für das 
Wirtschaftsjahr 2021 der Fernwasserversor-
gung Franken 
 
Anlage 4: Einwohnerzahlen im Landkreis 
Schweinfurt, Stand: 30.09.2020 
 
Anlage 5: Allgemeinverfügung des Landrats-
amtes Schweinfurt über die Testpflicht auf-
grund eines Ausbruchsgeschehens in der Ein-
richtung Seniorenstift Friedrichsheim Stadtlau-
ringen zur Bekämpfung der übertragbaren 
Krankheit COVID-19 
 
 
 

 



Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 5 vom 18.01.2021 

Der Kreiswahlleiter 
des Wahlkreises 250 Schweinfurt 

  

 

 

 

Schweinfurt, 15. Januar 2021 

 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 

 
Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2769) als Termin 

für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag den 26. September 2021 festgesetzt. 

Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvor-

schläge auf. 

1 Rechtsgrundlagen 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften 

maßgeblich: 

 Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 

(BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Novem-

ber 2020 (BGBl. I S. 2395) geändert worden ist 

 Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 

(BGBl. I S. 1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 

2 Wahlvorschlagsrecht 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlbe-

rechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur 

einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

3 Einreichungsfrist und -ort 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter frühzeitig, jedoch 

spätestens am 19. Juli 2021 bis 18:00 Uhr, 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  

  



 

 

 

Die Anschriften des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 250 Schweinfurt lauten wie folgt: 

Briefanschrift 

Kreiswahlleiter 

Stadt Schweinfurt 

Postfach 44 40 

97420 Schweinfurt 

Haus- und Paketanschrift 

Kreiswahlleiter 

Stadt Schweinfurt 

Markt 1 

97421 Schweinfurt 

Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters 

befindet sich im Bürgeramt der Stadt Schweinfurt, Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.1. 

Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und hand-

schriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen (§ 54 

Abs. 2 BWG). Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

Der Wahlkreis 250 Schweinfurt umfasst das Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt sowie der 

Landkreise Kitzingen und Schweinfurt. 

4 Beteiligungsanzeige 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf 

Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 

waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  

spätestens am 21. Juni 2021 bis 18:00 Uhr 

dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bun-

deswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen 

will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem 

Vorsitzenden1 oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorga-

nisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Pro-

gramm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes 

sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 BWG). 

Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen, die ihre Beteiligung 

angezeigt haben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane verbindlich 

(§ 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 1. Halbsatz BWG). 

  

                                                
1 Die Personenbezeichnungen in diesem Dokument entstammen den entsprechenden Rechtsgrundlagen und betreffen Per-

sonen jeder Geschlechtsausprägung. 



 

 

Die Anschriften des Bundeswahlleiters lauten wie folgt:  

Briefanschrift 

Der Bundeswahlleiter 

Statistisches Bundesamt 

65180 Wiesbaden 

 

Haus- und Paketanschrift 

Der Bundeswahlleiter 

Statistisches Bundesamt 

Gustav-Stresemann-Ring 11 

65189 Wiesbaden 

 

Weitere Informationen finden sich im Internetangebot des Bundeswahlleiters: 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-wahlbewerber.html 

5 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

Die Aufstellung von Bewerbern darf seit 25. Juni 2020 erfolgen. Die Wahl von Vertretern für 

Vertreterversammlungen ist bereits seit 25. März 2020 möglich.  

Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Sie 

müssen unter anderem den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Ge-

burtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie den Na-

men der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort enthalten. Sie sollen ferner Namen und 

Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 20 

Abs. 4 BWG, § 34 Abs. 1 BWO). 

5.1 Unterzeichnende 

Der Kreiswahlvorschlag ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesver-

bandes der Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und hand-

schriftlich zu unterzeichnen.  

Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, 

so ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in 

deren Bereich der Wahlkreis liegt, in gleicher Weise zu unterzeichnen. Die Unterschriften des 

einreichenden Vorstandes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass 

dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen be-

teiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 BWG, § 34 Abs. 2 BWO). 

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unter-

schriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO (siehe 

Punkt 5.2) gilt entsprechend (§ 34 Abs. 3 BWO) 

5.2 Unterstützungsunterschriften 

Für die in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien (siehe hierzu oben Nr. 4) sind außerdem von 

200 Wahlberechtigten des Wahlkreises Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach An-

lage 14 zur BWO zu erbringen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  

Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 Abs. 3 

BWG). 



 

 

Die Unterschriften müssen persönlich und handschriftlich geleistet werden. Die Wahlberechti-

gung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Ein-

reichung des Wahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). Auf einem Formblatt 

kann jeweils nur eine Unterstützungsunterschrift geleistet werden. 

Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl vom Kreiswahlleiter kos-

tenfrei geliefert. Sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt werden. Bei 

der Anforderung der Formblätter ist dem Kreiswahlleiter Folgendes mitzuteilen: 

 Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Be-

werbers. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im 

Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-

zes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbar-

keitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung 

des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind 

außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-

den, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben 

(§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Sätze 2 bis 4 BWO).  

 Bei Parteien ferner eine Bestätigung, dass die Aufstellung des Bewerbers in einer 

Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach 

§ 21 BWG erfolgt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 5 BWO). 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 

zur BWO) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er im Freistaat Bay-

ern wahlberechtigt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 3 Satz 1 BWO).  

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 

Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvor-

schlägen ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 4 BWO). 

Kreiswahlvorschläge dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder- oder 

Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig 

(§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 

5.3 Bewerber 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann 

nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewer-

ber kann nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zu-

stimmung ist unwiderruflich (§ 20 Abs. 1 BWG). 

Als Bewerber kann nur benannt werden,  

 wer am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,  

 das 18. Lebensjahr vollendet hat,  

 nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,  

  



 

 

Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag zudem nur benannt werden, 

 wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist und  

 in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer be-

sonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung entsprechend den Bestimmungen 

des § 21 BWG in geheimer Abstimmung gewählt worden ist. 

5.4 Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 

Dem Kreiswahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO ist Folgendes beizufügen 

(§ 34 Abs. 5 BWO): 

 die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur 

BWO, dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 

Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der An-

lage 16 zur BWO, dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

 ggf. die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften und Bescheinigungen des 

Wahlrechts nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO (siehe hierzu oben Nr. 5.2). 

Bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zudem 

 eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder 

Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist (nach dem Muster 

der Anlage 17 zur BWO), im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch 

eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte Abstimmung,  

 die nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebene Versicherung an Eides statt, nach 

dem Muster der Anlage 18 zur BWO, 

 eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem 

Kreiswahlleiter nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er nicht Mitglied 

einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme 

der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz. 3 BWG entsprechend. 

6 Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 

und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über 

seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter 

Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen per-

sönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückgenommen werden (§ 23 BWG). 

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 19. Juli 2021, 18:00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag 

nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden 

Vertrauensperson und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbar-

keit verliert. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Än-

derung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 



 

 

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel des Kreiswahlvorschlages 

durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist kön-

nen nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 2 BWG). 

Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Mängelbeseiti-

gung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 

7 Formblätter 

Nach Aufstellung des Kreiswahlvorschlags können Formblätter für Unterstützungsunterschrif-

ten (Anlage 14 zur BWO) beim Kreiswahlleiter angefordert werden (siehe oben Nr. 5.2). 

Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht eine 

Webanwendung zur Verfügung. Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Formblätter 

und hilft Übertragungsfehler zu vermeiden. Die Einrichtung eines Zugangs ist beim Kreiswahl-

leiter möglich (E-Mail: wahlen-statistik@schweinfurt.de). Alternativ können dort die Formblätter 

zum Selbstausfüllen angefordert werden. 

gez. 

Jan von Lackum 

Kreiswahlleiter 



 

Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 5 vom 18.01.2021 
 

 

 

 

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auflage des Jahresabschlusses 2019 

der Fernwasserversorgung Franken 

 

 

 

 

Die Regierung von Mittelfranken wird die amtliche Bekanntgabe zum Jahresabschluss 2019 im 

Mittelfränkischen Amtsblatt Nr.  2 vom 15. Februar 2021 veröffentlichen. Auf diese Bekanntmachung wird 

hingewiesen. 

 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 16. Februar bis 23. Februar 2021 in der 

Geschäftsstelle der Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 2, Zimmer E 13, 

während der üblichen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

 

 

 

Uffenheim, 14. Januar 2021 

 

 

 

 

Dr. Löhner   

Werkleiter 



 

Anlage 3 zum Amtsblatt Nr. 5 vom 18.01.2021 

 

 

 

 

 

Amtliche Bekanntgabe und öffentliche Auflage der Haushaltssatzung 

für das Wirtschaftsjahr 2021 der Fernwasserversorgung Franken 

 

 

 

 

 

Die Regierung von Mittelfranken wird die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021 im 

Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 2 vom 15. Februar 2021 amtlich bekanntmachen. Auf diese 

Bekanntmachung wird hingewiesen. 

 

 

Die Haushaltssatzung mit dem Wirtschaftsplan 2021 liegt in der Zeit vom 16. Februar 2021 bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der 

Fernwasserversorgung Franken in Uffenheim, Fernwasserstraße 2, Zimmer E 15, während der üblichen 

Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

 

 

 

Uffenheim, 14. Januar 2021 

 

 

 

Dr. Löhner  

Werkleiter 



Anlage 4 zum Amtsblatt Nr. 5 vom 18.01.2021 
 

 

EAPl-Nr. 30.3 – 013/2/1 

 

Einwohnerzahlen im Landkreis Schweinfurt 

Stand: 30.09.2020 

Gemeinde Insgesamt männlich weiblich 

 Summe Lkr. Schweinfurt  115.560 58.014 57.546 

      Bergrheinfeld 5.331 2.664 2.667 

      Dingolshausen 1.373 702 671 

      Dittelbrunn 7.371 3.636 3.735 

      Donnersdorf 1.980 1.040 940 

      Euerbach 3.067 1.533 1.534 

      Frankenwinheim 970 497 473 

      Geldersheim 2.783 1.378 1.405 

      Gerolzhofen, St 6.843 3.338 3.505 

      Gochsheim 6.427 3.216 3.211 

      Grafenrheinfeld 3.451 1.741 1.710 

      Grettstadt 4.277 2.179 2.098 

      Kolitzheim 5.636 2.827 2.809 

      Lülsfeld 823 430 393 

      Michelau i.Steigerwald 1.117 565 552 

      Niederwerrn 8.367 4.278 4.089 

      Oberschwarzach, M 1.433 728 705 

      Poppenhausen 4.414 2.238 2.176 

      Röthlein 4.464 2.233 2.231 

      Schonungen 7.682 3.853 3.829 

      Schwanfeld 1.797 888 909 

      Schwebheim 4.215 2.080 2.135 

      Sennfeld 4.516 2.271 2.245 

      Stadtlauringen, M 4.064 2.031 2.033 

      Sulzheim 2.020 1.038 982 

      Üchtelhausen 3.808 1.929 1.879 

      Waigolshausen 2.716 1.379 1.337 

      Wasserlosen 3.355 1.691 1.664 

      Werneck, M 10.224 5.114 5.110 

      Wipfeld 1.036 517 519 

 



Anlage 5 zum Amtsblatt Nr. 5 vom 18.01.2021 
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Allgemeinverfügung 
 

des Landratsamtes Schweinfurt über die Testpflicht aufgrund eines 
Ausbruchsgeschehens in der Einrichtung Seniorenstift Friedrichsheim Stadtlauringen 

zur Bekämpfung der übertragbaren Krankheit COVID-19 

Das Landratsamt Schweinfurt erlässt auf Grundlage des § 28 Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung 
mit § 16 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung 
mit § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Für Personen, die in der Einrichtung Seniorenstift Friedrichsheim Stadtlauringen, Allee 9, 
97488 Stadtlauringen betreut werden (im Folgenden: Betreute) sowie Beschäftigte 
dieser Einrichtung (im Folgenden: Beschäftigte), wird die molekularbiologische Testung 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese 
Personen werden zu einer Reihentestung am 19. Januar 2021 in der Einrichtung 
Seniorenstift Friedrichsheim Stadtlauringen (Allee 9, 97488 Stadtlauringen) vorgeladen. 
Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Landratsamtes Schweinfurt in 
Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und dem Gesundheitsamt durchgeführt. 
 

2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Beschäftigte, die sich als Kontaktperson 
der Kategorie 1 oder aufgrund des Vorliegens eines positiven Testergebnisses auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 in häuslicher Isolation befinden, sowie diejenigen Personen, 
die sich aufgrund einer für den Einzelfall begründeten und durch das Gesundheitsamt 
Schweinfurt bestätigten Ausnahme einer anderweitigen, frühestens am 17. Januar 2021 
durchgeführten, molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen.  
 

3. Wenn die von Maßnahmen betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der 
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten 
Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung 
trifft den Betreuer einer von Maßnahmen betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser 
Verpflichtung zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

 
4. Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
 

5. Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar. 
 

6. Die Allgemeinverfügung tritt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft 
(d.h. am 19. Januar 2021) und mit Ablauf des 02. Februar 2021 außer Kraft. 



 

 

 

Hinweis:  

 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 

öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 

Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, 

am Bürgerservice (Zentrale Information) aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten 

– nach telefonischer Terminvereinbarung – dort eingesehen werden. 

 

 

gez. 

Christian Frank 

Abteilungsleiter 

 


